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Die Träger der Altersfürsorge.
Die Familie ist der natürliche Träger der Altersfür-

sorge. Versagt sie oder reicht ihre Hilfe nicht aus, so neh-
men sich Kirche, Gemeinwesen und freie Liebestätigkeit
der notleidenden Greise und Greisinnen an.

Zuerst verkündete die Kirche als Christenpflicht, für
die Alten und Schwachen zu sorgen, und ging durch Aus-
teilen von Gaben und Stiftung von Hospizen mit dem

guten Beispiel voran.
Seit der Einziehung der Kirchengüter durch den Staat

ging die darauf lastende Unterstützungspflicht auf das

Gemeinwesen über: im Laufe des 16. Jahrhunderts er-
langte bei uns der Grundsatz der heimatlichen Armen-
pflege Geltung.

Die freie Liebestätigkeit hat sich namentlich in

neuerer Zeit entwickelt, angespornt durch den Zerfall
der Familie, die Unzulänglichkeit der öffentlichen Armen-
Unterstützung und den Mangel an Altersheimen.

Das Verhältnis der kirchlichen, öffentlichen und ge-
meinnützigen Altersfürsorge zu einander ist noch vielfach
ungeklärt. Es gibt Strömungen in unserem Volke, welche
jeden Ausbau der öffentlichen Altersfürsorge, insbeson-
dere die staatliche Altersversicherung, ablehnen. Umge-
kehrt tritt immer deutlicher eine Richtung hervor, welche
von kirchlicher und freier Liebestätigkeit nichts wissen
will und alles Heil vom Staat erwartet.

Es will uns scheinen, daß die Altersfürsorge keine der
Kräfte entbehren kann, welche sich für die Hinfälligen
einsetzen. Immer wieder haben wir die Pflichten der Fa-
milie ihren betagten Gliedern gegenüber betont. Diesmal
ist es uns darum zu tun, die Leistungen der kirch-
liehen und freien Liebestät i g k e i t her-
vorzuheben und ihre E x i stenzberechti -

gung gegenüber der öffentlichen Alters-
fürsorge nachzuweisen. Spätere Hefte werden
sich in den Dienst der Hauptaufgabe der öffentlichen
Altersfürsorge, der Altersversicherung, stellen. W. A.
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